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Wirtschaftsplan 2025/2026 des Eigenbetriebs Stadt. Entwasserungseinrichtungen

| Beschlussvorschlag:

1.

b)

c)
d)

e)
3.

a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermachtigung) von

b)
4.

Der Wirtschaftsplan 2025/2026 des Eigenbetriebs Stadtische Entwasserungseinrichtun-

gen wird wie folgt festgesetzt:

. Im Erfolgsplan mit

- Ertrédgen von
- Aufwendungen von
- Saldo

. Im Liquiditatsplan mit

- Einzahlungen aus laufender Geschaftstatigkeit von
- Auszahlungen aus laufender Geschaftstatigkeit von
- Saldo

- Einzahlungen aus Investitionstatigkeit von
- Auszahlungen aus Investitionstatigkeit von
- Saldo

- Saldo aus a) und b)

- Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit von
- Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit von
- Saldo

- Saldo aus c¢) und d)
Mit dem Gesamtbetrag

der Verpflichtungsermachtigungen von
Mit dem Hochstbetrag der Kassenkredite von

Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der

Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO)

2025

11.287.403
11.425.200
-137.797

10.248.903
8.619.200
1.629.703

200.000
3.985.000
-3.785.000

-2.165.297

3.785.000
1.679.703
2.155.297

0

3.535.000
5.650.000

2.500.000

2026

12.104.700
12.104.700
0

11.066.200
9.278.700
1.787.500

200.000
5.855.000
-5.655.000
-3.867.500

5.655.000
1.787.500
3.867.500

0

5.450.000
3.220.000

2.500.000

Die Finanzplanung 2027-2029 des Eigenbetriebs Stadtische Entwasserungseinrichtun-
gen wird gemal §§ 3 Abs. 1, 12 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 85 Abs. 4 GemO Baden-W Urttem-
berg mit dem im Wirtschaftsplan 2025/2026 festgesetzten Erfolgs- und Liquiditatsplan

inkl. des Investitionsprogrammes bis 2029 beschlossen.
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| Sachverhalt:

Novellierung des Eigenbetriebsrechts

Seit dem 01.01.2023 ist das neue Eigenbetriebsrecht zwingend anzuwenden. Durch die No-
vellierung des Eigenbetriebsrechts und der kiinftigen Anwendung der Eigenbetriebsverord-
nung-HGB (EigBVO-HGB) gibt es folgende Anderungen in der Wirtschaftsplanung:

Der Wirtschaftsplan besteht kiinftig aus folgenden Bestandteilen:
e Erfolgsplan
e Liquiditatsplan mit Investitionsprogramm
e Stellentbersicht

Dem Wirtschaftsplan ist eine funfjahrige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

Erfolgsplan
Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Ertrage und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres

enthalten (§ 1 Abs. 1 S. 1 EigBVO-HGB). Fir den Erfolgsplan gibt es ein neues Muster, wel-
ches dem bisherigen Muster in den meisten Positionen ahnelt.

Liquiditatsplan mit Investitionsprogramm

Die gréfte Anderung ist die Ablésung des bisherigen Vermégensplans durch einen Liquidi-
tatsplan mit Investitionsprogramm. Der Fokus wird dadurch auf die tatsachlichen Zahlungs-
flusse gelegt, analog der Regelung in der Kommunalen Doppik. Ziel der Liquiditatsplanung
ist, zu gewahrleisten, dass genltigend Liquiditat vorhanden ist, um den Zahlungsverpflichtun-
gen stets nachkommen zu kénnen.

Der Liquiditatsplan muss alle voraussichtlich eingehenden Ein- und Auszahlungen aus lau-
fender Geschaftstatigkeit, aus Investitionstatigkeit und aus Finanzierungstatigkeit sowie die
jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres enthalten. Auf3erdem mussen die notwendigen Ver-
pflichtungsermachtigungen aufgefuhrt werden.

Dem Liquiditatsplan ist eine Ubersicht (iber die voraussichtliche Entwicklung der Liquiditat
beizufigen (vgl. § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB).

Finfjahrige Finanzplanung

Die Finanzplanung umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, fir das der
Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre (§4 S. 1 EigBVO-
HGB). Bisher wurde der Finanzplan separat dargestellt. § 17 EigBVO-HGB bietet die Mog-
lichkeit, den Erfolgsplan und den Liquiditatsplan sowie das Investitionsprogramm um die
Spalten der drei folgenden Finanzplanungsjahre zu erweitern. Von der Moglichkeit wird Ge-
brauch gemacht, kunftig wird die Finanzplanung direkt in den Erfolgs- und Liquiditatsplan in-
tegriert.

Wirtschaftsplanung mittels SAP in 2025/2026

Die Wirtschaftsplanung und die Berichtsvorlagen flur den Erfolgsplan und den Liquiditatsplan
mit Investitionsprogramm wurden erstmalig in SAP Systemseitig erfasst. Die entsprechenden
Berichtsvorlagen finden erstmalig Anwendung und somit verandert sich das Layout des bis-
herigen Wirtschaftsplans.

Wirtschaftsplan 2025/2026

Die Beratungen Uber die Wirtschaftsplane der stadtischen Eigenbetriebe sollen noch in die-
sem Jahr abgeschlossen werden. Uber den Wirtschaftsplan 2025/2026 der Stadt. Entwasse-
rungseinrichtungen (wie auch Uber die der anderen Eigenbetriebe der Stadt) wird der Ge-
meinderat am 16.12.2024 endgultig Beschluss fassen.
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Der Wirtschaftsplan 2023/2024 der "Stadtischen Entwasserungseinrichtungen" wird als An-
lage in den stadtischen Haushaltsplan 2023/2024 aufgenommen.

Seit dem 01.01.2019 werden die Schmutz- und Niederschlagswassergebuhren jahrlich neu
kalkuliert. Dadurch kdnnen die einzelnen Jahre jeweils separat abgeschlossen werden und
das Ergebnis aus der Gebuhrenrechnung kann direkt im Anschluss verbucht werden.

Seit dem Jahr 2024 werden die dezentralen Abwassergebuhren jahrlich separat kalkuliert.
Mit dem Jahresabschluss 2021 wurde erstmalig das gebuhrenrechtliche Ergebnis bei der de-
zentralen Abwasserbeseitigung ermittelt und flie3t in die Kalkulation mit ein.

Die Vorkalkulation fur 2025 hat unter Berlcksichtigung des letztmaligen Gebuhrenrechtlichen
Ergebnisses bei der Schmutzwassergebuhr eine weitere Gebuhrenerhdhung ergeben. Die
Niederschlagswassergebuhr konnte etwas abgesenkt werden. Die Ruckstellung aus Gebuh-
renuberschissen aus dem Jahresabschluss 2021 sollen im Jahr 2025 vollstandig aufgelost
werden. Die steigenden Aufwendungen — insbesondere fir die Geschaftsbesorgung durch
die Stadt Ravensburg, fur die Umlagen an den Abwasserzweckverband und fur die Kanalun-
terhaltung — machen weitere Gebuhrenerhéhungen in den kommenden Jahren notwendig.

Die Anpassung der Gebuhren wird separat beschlossen.

| Kosten und Finanzierung:

Siehe Beschlussvorschlag.

| Klimawirkungsprufung:

Einschatzung der CO,-Relevanz

Bilanz der Stadt Ravensburg?

Hat der Beschlussgegenstand voraussichtlich Auswirkungen auf die CO2-

Ja O 0 positiv
0 negativ

Nein X

Textliche Begriindung der Einschatzung (Kurzversion)

nahmen werden/wurden gesondert dem Gremium vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan hat keine direkten Auswirkungen auf die Klimabilanz. GréRRere Mal3-

Anlage/n:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2025/2026 des Eigenbetriebs Stadt.

Entwasserungseinrichtungen

Seite 3von3




	Tagesordnung
	Datum
	OStatus
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

